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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.03.1981 

Geschäftszahl 

2885/80 

Rechtssatz 

Es würde den Erfahrungen des täglichen Lebens und auch der Verkehrsauffassung widersprechen, wenn 
Personen nur dann als Vertreter angesehen werden könnten, wenn sie ausschließlich mit dem auswärtigen 
Kundenbesuch befaßt sind. - Vielmehr wird sich bei fast allen Vertetern, je nach ihrer Verwendung im 
Verkaufsapparat ihres Unternehmers und auch nach den branchenbedingten Besonderheiten UND der 
betriebsinternen Organisation des Unternehmens in mehr oder weniger zeitaufwendigem Umfang die 
Notwendigkeit einer Tätigkeit im "Innendienst" ergeben. Abrechnungen mit Kunden, Nachweis des 
Arbeitseinsatzes, Einholung von Weisungen, Entegegennahme von Waren sind beispielsweise solche 
Tätigkeiten, die in den Geschäftsräumlichkeiten des Dienstgebers abgewickelt zu werden pflegen, ohne dass 
deshalb der grundsätzlich zum Kundenverkehr im Außendienst Angestellte seine Berufungseigenschaft als 
"Vertreter" verliert. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung 

verbunden): 

2994/80 


